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Hat ein Ehegatte für ſich allein einen Verpfrün⸗

dungsvertrag abgeſchloſſen , und der Pfründnehmer iſt

bei Auflöſung der Gütergemeinſchaft noch bei Leben , ſo

verhält es ſich mit der Repartition des jährlichen Bei —

trags zu der Pfründleiſtung , wie mit der des Noth —

pfennigs.
1216 Da jedoch der betreffende Ehegatte für die richtige

1221 Erfüllung der Vertragsverbindlichkeiten perſönlich ver⸗

antwortlich iſt , ſo hat jeder Theilhaber an der Gemein —

ſchaft ſeinen jährlichen Beitrag an dieſen zu entrichten .

202 . Steht der Gemeinſchaft eine Nutznieſung oder

der Bezug einer Leibrente zu , welche die Theilhaber

nicht gemeinſchaftlich belaſſen wollen oder können , und ſie

wird kapitaliſirt, , und das Vermögen eines Theilhabers

geht in die Nutznieſung eines Dritten über , oder es

lebt Einer in einer Gütergemeinſchaft , wo dieſer nur

die Nutznieſung an dem beiderſeitigen Einbringen zuſteht ,

ſo hat der Nutznieſer wegen des ihm jährlich entzoge⸗

nen Genuſſes , ſeiner Zeit von dem Eigeuthümer Ent⸗

ſchädigung zu fordern .

Hat aber die Gemeinſchaft eine jährliche Abgabe ,

z. B . einen Nothpfenning an Geld oder Naturalien zu

enntrichten , welche kapitaliſirt und wodurch das Kapital⸗

vermögen vermindert wurde , ſo hat der Nutznieſer deß⸗
halb den Eigenthümer zu entſchädigen .

XX . Von den gegenſeitigen eigenen Forderungen

der Ehegatten .

203 . Wurde aus dem Erlöſe einer Liegenſchaft ei⸗

nes Ehegatten eigene Schulden des andern Ehegatten
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bezahlt oder wurden Liegenſchaften eines Ehegatten dem

Gläubiger des andern Ehegatten an Zahlungsſtatt über - 1478

laſſen , ſo hat dieſer jenen zu entſchädigen .

204 . Hat ein Ehegatte ein Kind für ſich allein
ausgeſteuert , und hiezu Gegenſtände aus dem eigenen U
Vermögen des andern Ehegatten genommen , ſo gebührt 1438

dieſem der Erſatz in dem Werth , den die Sache zur

Zeit der Ausſteuer hatte .

205 . Haben beide Ehegatten ein gemeinſchaftliches
Kind ausgeſteuert , und es wurden hiezu Gegenſtände
aus dem eigenen Vermögen eines Ehegatten genommen ,

ſo hat dieſer von dem andern Ehegatten an dem Werth

der hergegebenen Sache den Antheil als Erſatz zu for⸗

dern , den der Andere an der Gemeinſchaft hat , wenn 1438

der Antheil eines Jeden an der Ausſteuer nicht aus⸗

drücklich beſtimmt iſt , in welchem Falle der Erſatz hier⸗

nach zu geſchehen hätte .

206 . Wurde bei der gemeinſchaftlichen Ausſtattung

bedungen , daß folche auf Rechnung des zuerſt mit Tod

abgehenden Ehetheils geſchehen ſolle , ſo hat deſſen Ver⸗

laſſenſchaftsmaſſe dem andern Ehegatten den Erſatz deſ —
ſen zu leiſten , was dieſer aus eigenem Vermögen zur

Ausſteuer hergegeben hat .

Ueberſteigt in dieſem Falle die Ausſteuer den An⸗

theil des betreffenden Kindes an der Erbſchaft , ſo wird

der Mehrbetrag an der Verlaſſenſchaft des andern Ehe —

gatten ſeiner Zeit in Abzug gebracht , wenn bedungen
wurde , daß die Ausſteuer nur der Verlaſſenſchaftmaſſe
des erſtverſtorbenen Ehetheils aufgerechnet werden ſolle ;
würden aber bedungen , daß die Verlaſſenſchaft des erſt⸗

verſtorbenen Ehetheils die Ausſteuer allein zu tragen



habe , ſo wird die Aufrechnung des Ueberſchuſſes auf das
Vermögen des andern Ehegatten nicht Statt

finden .

207 . Iſt ein Grundſtück eines Ehegatten zum Vor⸗

theil eines dem andern Ehegatten gehörigen Grundſtücks

veräußert worden , ſo hat jener von dieſem Entſchädi —

gung zu fordern , und zwar nach dem Betrage , als der

Erlöß ohne dieſe Bedingung geweſen wäre —,

XXI . Von dem Schluß der Gemeinſchaftstheilung.

206 . Nach vollzogener Theilung empfängt jeder der
Intereſſenten gegen Empfangsbeſcheinigung die Urkunden

über die ihm zugetheilten Gegenſtände . Urkunden , die

ein getheiltes Gut betreffen , werden Dem übergeben ,

der den größten Theil davon hat , unter der Bedingung ,

den übrigen betheiligten Miterben auf Verlangen damit

an Handen zu gehen ; unter dieſer nemlichen Bedingung

werden die Urkunden , welche auf die ganze Erbſchaft
Bezug haben , Demjenigen eingehändigt , den alle Erben

zum Bewahrer gewählt haben . Werden die Miterben

über die Wahl dieſes Urkundesbewahrers nicht einig , ſo

842 verfügt darüber das Amt .

XXII . Von der Rechnungsſtelle der Frau , im

Falle ſie von den Gemeinſchaftsglaͤubigern be⸗

langt wird .

209 . Wird die Frau auf ihren Antheil am Gemein⸗

ſchaftsvermögen von den Gläubigern der Gemeinſchaft
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